
Die Bürgermeisterin
der Silberstadt Schwaz, Tirol
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Betreff:
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Schwaz, den 18.03.2022

Franz-Josef-Straße - Sanierungsarbeiten 2022- Vornahme von Gra-
bungsarbeiten im Straßenbereich

Herr lng. Johannes Höllrigl -067617999258
Herr Klaus Maurer - 0664/81 01 999

1

2

VERORDNUNG

Die Stadtgemeinde Schwaz ordnet gemäß $ 43 Abs. 1a Straßenverkehrsordnung 1960 wegen
der Durchführung von Sanierungsarbeiten in der Franz-Josef-Straße durch die Firma
STRABAG AG, Stublerleld 22,6123 Terfens, für die notwendige Baudauer, längstens jedoch
auf die Dauer vom 28.03.2022 bis 08.04.2022, folgenbe verkehrsregelnde Maßnahmen an:

Pflasterbereich Bezirkshau ptman nschaft:
Die Pflastersanierungsarbeiten westlich des Rigoles im Bereich der Bezirkshaupt-
mannschaft werden durch die gesamthafte Absperrung des Fahrbahnbereiches in die-
sem Bereich durchgeführt. Der Baustellenbereich ist gemäß Regelplan LO3 gegen-
über der übrigen Verkehrsfläche abzusichern. Der Zugang zu den Geschäften ist je-
derzeit aufrecht zu erhalten.

Kleinflächige Sanierungen im gesamten Straßenverlauf:
Für die kleinflächigen Sanierungen im gesamten Verlauf der Franz-Josef-Straße sind
die jeweiligen Bereiche gegenüber der übrigen Verkehrsfläche abzusichern. Für die
gesamte Franz-Josef-Straße sind die Verkehrszeichen ,,Achtung Baustelle" gem. $ 50
Ziff .9 SIVO 1960,,,Achtung Engstelle" gem.S 50Zitf .8a SIVO 1960 sowie die erlaubte
Höchstgeschwindigkeit 20 km/h gem. S 52Zitt.10a SIVO 1960 aufzustellen.

Da die Arbeiten im Straßenbereich zwar vorhersehbar und auch entsprechend geplant werden
können, die für die Arbeitsdurchführung erforderlichen Verkehrsregelungen jedoch örtlich
und/zeitlich nicht genau vorherbestimmbar sind, haben die Organe des Bauführers nach Maß-
gabe der Arbeitsdurchführung den örtlichen und zeitlichen Umfang der von der Behörde ver-
ordneten Verkehrsmaßnahmen durch die Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden
Straßenverkehrszeichen mit der Wirkung zu bestimmen, als ob der örtliche und zeitliche Um-
fang von der Behörde bestimmt worden wäre. Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbrin-
gung (Sichtbarmachung) ist von den Organen des Bauführers in einem Aktenvermerk ($ 16
AVG 1 950) festzuhalten.

Die Kundmachung dieser Verordnung hat durch die Aufstellung der angeführten Straßenver-
kehrszeichen und die sonst erforderlichen Maßnahmen (Abschrankung der Baustelle usw.) zu
erfolgen. Diese Verordnung tritt mit der Aufstellung der Straßenverkehrszeichen in Kraft und
mit deren Entfernung wieder außer Kraft. Die Straßenverkehrszeichen müssen den Bestim-
mungen der Straßenverkehrszeichenverordnung in der derzeit geltenden Fassung entspre-
chen. Die Bestimmungen der $$48 bis 54 der SIVO 1960 müssen bei der Aufstellung der
Stra ßenverkeh rszeichen gena u beachtet werden.
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Die Aufstellung der Straßenverkehrszeichen hat im Bereich von Bundes- oder Landesstraßen
vom Bauführer im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Straßenmeisterei und
bei Gemeindestraßen einvernehmlich mit dem Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde zu er-
folgen. Die Kosten für die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs im gegen-
ständlichen Baustellenbereich sind gem. $ 32 Abs. 6 SIVO 1960 vom Bauführer zu tragen.

Die Bürgermeisterin

, MSc.)

Erqeht an:
Fa. STRABAG AG, Stublerfeld 22,6123Terfens
Polizeii nspektion Schwaz
Stadtpolizei Schwaz
Bezirkshauptmannschaft Schwaz



Verkehrsführung Seite 29

STRASSEN MIT EINEM FAI.{RSTREIFEN JE FAHRTRICHTUNG

I ;A\ f) Arbeitsstelten von längerer Dauer

L L/ ü R:;5i ;ffi*iil fi,:ffiffi ""

RVS 05.0s.44

t$ 0,{

lIt $s

trr sg

urs

t.tt

isr"

l>t,;O,

t:}

WElche "Je r boidarr Fa l.l'trictrtungert
eu se{n hat iür-gtt v*n cen örtlichen
{Nähe :u l{reuaun gen. Eisarbahnkrerrun gen,

us*_ ab.

Hirrwpistrfet "Slrrkenng ungiitti$'
latis erfcr*eriicfi

@**-

fil

4'5'.!4t

_.____?$ ar

50m

1fii

70m

ffi

'rr @n*i

1sr@

$idterheilshorehh
.Arb€ibbsßirh

-

N

N
dto
do
o
N
d
3
!
o
ti
o

=!Uo
-9

'd
Eag
6
6
c
ip

.g

.9
6
o
o4

- Schohr- I $plilfdubahn
" Bauaüelhr auf CerF*hrtahn
" l,liwauuntsnchie&n rcn n:ehr als 3 crn

" ReShhntreiler#r:*ite < 3 fil rn

wenn dierülaufie Höchsl
gescftwindi$ait vor *r Ealsbl{*

- :70 km/h

' " e flilff*'ff *',ffnie 
rcrü nde r

I

zu beziehen bei der österreichischen Forschungsgesellschaft straße - schiene - verkehr
Ausgabe '1, Februar 2016
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
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